
 

  

KANTON 

NIDWALDEN 
 GESUNDHEITS- UND 

SOZIALDIREKTION 
   Engelbergstrasse 34, Postfach 1243, 6371 Stans 

Telefon 041 618 76 02, www.nw.ch 

 
 

  
 

  

 

 

Zulassungskriterien für spezialisierte Demenzpflegeabteilungen der  
stationären Langzeitpflege zur Anerkennung nach  

Betreuungsgesetz (BetrG) 

1. Grundsatz 

Die vorliegenden Zulassungskriterien halten die wichtigsten Punkte einer spezialisierten sta-
tionären Demenzabteilung in einem Pflegeheim fest. Sie bilden die Grundlage für die Aner-
kennung von Betreuungsleistungen nach Betreuungsgesetz. 

2. Gesetzliche Grundlagen 

 Gesetz vom 22. Oktober 2014 über die Angebote für Personen mit besonderen 
Betreuungsbedürfnissen (Betreuungsgesetz, BetrG; NG 761.2) 

 Vollzugsverordnung vom 16. Dezember 2014 zum Gesetz über die Angebote für Per-
sonen mit besonderen Betreuungsbedürfnissen (Betreuungsverordnung, BetrV) und 
deren Anhänge. 
 

3. Zulassungskriterien 

Allgemeine Voraussetzungen 
erfüllt 

Ja Nein 

Vorliegen einer Betriebsbewilligung zur Führung eines Pflegeheimes    

Die an Demenz erkrankten Personen weisen einen besonders grossen Betreu-
ungsaufwand auf und die Mehrkosten können nicht durch bestehende Kosten-
träger gedeckt werden. 

  

Demenzkonzept (spezialisierte Demenzabteilung) 
Grundhaltung, Aufnahmekriterien und Grenzen, Biografiearbeit, bewegungseinschränkende Massnahmen, 

Umgang Problemverhalten und Krisenintervention, Validation, Tagesgestaltung (Aktivierung- und Alltagsgestal-

tung, Sinnesanregungen), Regelung der ärztlichen und psychiatrischen Versorgung, demenzspezifische As-

sessments (z.B. Schmerzerfassung), Förderung sozialer Kontakte, demenzgerechte Personenschutzsysteme, 

regelmässige Kompetenzförderung der Mitarbeitenden bzgl. Demenz, Massnahmen zur Lebensqualität De-

menz, Evaluation 

  

Richtlinien und Empfehlungen zu Diagnostik und Therapie von Demenzkranken 
sind bekannt und werden beachtet. 

  

 

Diagnostik 
erfüllt 

Ja Nein 

Psychiatrisch diagnostizierte Demenzerkrankung  
 ICD-10-GM; F00.x – F03.x  (siehe auch http://www.id-suisse-ag.ch/de/) 

 Zusätzlich psychiatrische Symptome, vorwiegend wahnhaft oder 

 Zusätzlich psychiatrische Symptome, vorwiegend halluzinatorisch oder 

 Zusätzlich psychiatrische Symptome, vorwiegend depressiv oder 

 Zusätzlich andere Symptome wie z.B. Mischformen, starker Bewegungsdrang, gestörter Tag- / 

Nachtrhythmus  

 Bestimmung Schweregrad Demenz mit «Clinical Dementia Rating
1
 (CDR)»: mittelschwere Demenz = 

CDR 2; schwere Demenz = CDR 3  

  

Regelmässige Dokumentation des besonders grossen Betreuungsaufwandes 
(Pflegedokumentation) ist gewährleistet. 

  

 

                                                
1
 «Clinical Dementia Rating» kann unter http://www.biostat.wustl.edu/~adrc/cdrpgm/index.html bestimmt werden. 

http://www.biostat.wustl.edu/~adrc/cdrpgm/index.html
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Personal 
erfüllt 

Ja Nein 

Pflegefachperson HF mit gerontopsychiatrischer / psychiatrischer Weiterbildung   

Regelmässige demenzspezifische Weiterbildung des Personals   

Richtstellenplan  
 Zuschlag von 0.25 Stellen pro Bewohnerin / Bewohner mit Demenz gemäss Kostengutsprache 

  

 

Demenzgerechtes Raumprogramm 
erfüllt 

Ja Nein 

Gruppengrösse 10 – 12 Bewohnerinnen / Bewohner   

Verschiedene soziale, zentral gelegene Räume; Funktion und Bedeutung der 
Räume sind für Personen mit Demenz erkennbar (architektonisch „ablesbar“) 

  

Optimale, orientierungsförderliche Raumstruktur (z.B. taktile und visuelle Leit-
elemente, Orientierungspunkte) 

  

Rückzugsmöglichkeiten / Nischen   

Ausreichende Bewegungsfläche, Innenkorridor als Endlosschlaufe, Flurende mit 
ausreichend ausgestalteter Bewegungsfläche 

  

Der Wohnbereich ist sicher gestaltet; das Gefahrenpotential z.B. durch Farbges-
taltung, Beleuchtung, Ausstattung reduziert. 

  

Unbemerktes und unbeaufsichtigtes Verlassen wird durch entsprechende Ges-
taltung der Ein- und Ausgänge verhindert. 

  

 

Gestaltung Aussenräume 
erfüllt 

Ja Nein 

Optimale Grösse (und Gestaltung) vermitteln weder das Gefühl des Einge-
schlossenseins noch das Gefühl des Sich-Verlieren-Könnens. 

  

Gartenanlage ist möglichst ebenerdig und schwellenlos und führt wieder zum 
Ausgangspunkt zurück (Rundweg). 

  

Bei Rampen und Treppen ist mindestens auf der einen Seite ein Geländer mit 
Handlauf anzubringen. 

  

Weglaufsicherung (Zaun), geeignete Bepflanzung   

Geeignete Aussensitzplätze, Sonnenschutz   

Förderung von sanften Sinnesreizen durch Farben, Formen, Düfte, Strukturen, 
Oberflächen 

  

 

Sicherheit / Qualitätssicherung 
erfüllt 

Ja Nein 

Unauffällige Sicherheitsmassnahmen (keine Gitter)   

Elektrische Sicherheitsvorkehrungen   

Wegschluss von gefährlichen Gegenständen (z.B. spitzige Messer, Nadeln, Bü-
geleisen, Feuerzeug, giftige Pflanzen) 

  

Glastüren / Glasfronten sind demenzgerecht angepasst.   

Massnahmen zur Sturzprävention   

Evaluation der Betreuung erfolgt regelmässig zur Überprüfung der Effekte der 
Versorgung und wird dokumentiert. 
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4. Inkrafttreten 

Diese Zulassungskriterien treten auf den 1. Januar 2017 in Kraft. 

 

Stans, _______________ 

 

GESUNDHEITS- UND SOZIALDIREKTION  
 
 
 
 
Yvonne von Deschwanden 
Regierungsrätin 

 
 



KANTON NIDWALDEN, Gesundheits- und Sozialdirektion  Stans, Dezember 2016 
 

  
 

  

 

 

Skala zur Einschätzung des Schweregrades einer Demenz (CDR)2 

 
Bitte bewerten Sie den Zustand der Bewohnerin / des Bewohners, der auf kognitive Beeinträchtigungen zurückzuführen ist, jedoch nicht auf Beeinträchtigungen 

aus anderen Gründen. 

                                                
2
 Fragebogen in deutscher Sprache steht unter http://knightadrc.wustl.edu/ zur Verfügung. 

http://knightadrc.wustl.edu/

